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Ausland: Krankenkasse darf nicht versichern

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass eine gesetzliche Krankenkasse keinen kollektiven

Auslandsreisekrankenschutz für seine Versicherten zur Verfügung stellen darf. Diese Versicherungen können

nur vom Kunden selbst privat abgeschlossen werden.

Der Fall

Die klagende Krankenkasse versicherte bei einem

privaten Krankenversicherer ihre Mitglieder und

deren familienversicherten Angehörigen weltweit

bei Auslandsreisen gegen Krankheitskosten. Das

Bundesversicherungsamt bat nach anfänglicher Duldung

um Beendigung des Vertrags, beriet die

Klägerin aufsichtsrechtlich und verpflichtete sie, den

Gruppenversicherungsvertrag unverzüglich zu beenden. Die

dagegen gerichtete Klage ist erfolglos geblieben.

Das Urteil

Das Bundessozialgericht hat die Revision der Klägerin

zurückgewiesen: Die Klägerin übernahm mit dem

Gruppenversicherungsvertrag zusätzliche, nicht durch

Gesetz zugelassene Leistungen. Hierzu hätte es einer

ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung bedurft, an der

es fehlt. Hierfür Beitragsmittel einzusetzen, ist unzulässig;

die Verpflichtung der Klägerin erfolgte ermessensfehlerfrei.

Gesetzlich Krankenversicherte müssen sich bei Bedarf

selbst ergänzend mit weltweitem Schutz bei Auslandsreisen

absichern.
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